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Es gibt Tage, da sollte man keinen Fuß 
vor die Tür setzen. Einen solchen Tag 
durchlitt ich zuletzt am Montag, dem 
31. Oktober 1988.

Der Regen peitschte vom Himmel, 
stechende Zahnschmerzen quälten 
mich. Und zuschlechterletzt begegnete 
mir auch noch ein Exemplar einer hier-
zulande höchst seltenen Species: ein 
»forensischer Linguist«.

Dieser von mir fachlich durchaus ge-
schätzte Germanist hatte auch bereits 
einen kundigen Beitrag zur Urheber-
identifizierung bei Anonymschreiben 
veröffentlicht und nach eigener glaub-
hafter Aussage auch mehrere einschlä-
gige Gerichtsgutachten gefertigt.

Wir geraten bei einem Gläschen Co-
gnac über das Thema der Verfasser- 
Identifizierung ins Plaudern, und ich 
erwähne den legendären Evans-Fall 
aus dem Jahre 19501, bei dem der 
bekannte schwedische Anglist und 
Linguist Jan Svartvik durch eine foren-
sisch-linguistische Analyse einen »töd-
lichen« Justizirrtum nachwies.2 Doch 
mein verehrter Kollege zuckt nur die 
Achseln. Der Fall und folglich auch 
Svartviks Vorgehensweise sind ihm 
gänzlich unbekannt.

Macht nichts. -  Mit dem Trost, nie-
mand könne alles kennen, leite ich 
über zu den anderen schwedischen 
Experten. Hier wiederum speziell zu 
den frühen Entwicklungen, Ergebnis-
sen und Erkenntnissen der Forensi-
schen Linguistik.3 Doch auch dabei 
registriere ich nur ein ungläubiges 
Staunen: » Was es nicht alles gibt!«

Aller guten Dinge sind drei, sage ich 
mir, und spreche die Arbeit von Diet-
rich Jöns an. Aber auch Name und 
(Mit-)Wirken des Mannheimer Philolo-
gen, z. B. beim Indizienbeweis gegen 
den »Eisenbahnattentäter >Monsieur 
X<«4, sind dem nach wie vor durchaus 
geschätzten Fachmann ebenfalls ein 
Rätsel.

Tieftraurig bilanziere ich also eine 
völlige Unkenntnis sowohl der »Wis-
senschaftsgeschichte« der Forensi-
schen Linguistik als auch der einschlä-
gigen Kriminalgeschichte bei meinem 
verehrten Gesprächspartner.

Leser, die sich nicht zur »Fachwelt«5 
-  was immer das sein mag -  rechnen, 
werden sich nun fragen, ob dies ein 
Einzelfall war: Wenn schon die von 
Hause aus mit Texten befaßten und zu-
gleich forensisch interessierten 
sprachwissenschaftlichen, teils sogar 
gutachtenden Germanisten hierzu-
lande den einschlägigen Forschungs-
grund auch nicht einmal ansatzweise (!) 
kennen, wie mag es da erst bei den 
Nicht-Linguisten und Nicht-Philologen 
aussehen? -  Ja, Sie fürchten leider 
richtig, verehrte Leser.

Aus Platzgründen lasse ich die dies-
bezüglichen Bemühungen des Bun-
deskriminalamtes (BKA), am Rande 
(aber doch deutlich außerhalb) der 
Forensischen Linguistik, hier unkom- 
mentiert.6 Ich wage vielmehr einen 
Sprung bis zum Sommer letzten Jah-
res, als die beiden Kritiker aus dem 
Institut für deutsche Sprache (IDS) 
erstmals unverbraucht die publizisti-
sche Bühne betraten.

Auch auf die Gefahr hin, nun einige 
Leser gewaltig enttäuschen zu müs-
sen: Es macht nicht den geringsten 
Sinn, daß wir uns Brückners und 
Wetzens im SPRACHREPORT (und an-
derswo) formulierten »Behauptungen« 
und »Standpunkten« zuwenden, bevor 
wir uns mit ihnen in die Niederungen 
der wissenschaftlichen Arbeitstechnik 
begeben haben.

Es gab eine Zeit, da führte an deut-
schen Hochschulen der Weg zu den 
Inhalten geisteswissenschaftlicher Stu-
diengänge für alle Erstsemester durch 
das »Nadelöhr« eines propädeutischen 
Grundkurses, häufig als »wissen-
schaftliche Arbeitstechnik« etikettiert. 
Dort wurde vielerlei vermittelt, zum

Beispiel, daß vor jedweder wissen-
schaftlichen Beschäftigung mit einem 
Untersuchungsgegenstand selbstver-
ständlich zunächst einmal dessen ak-
tueller (!) Forschungsstand aufzuarbei-
ten ist. Der Weg dorthin: Bibliogra- 
phieren. -  Nicht alles vor 1968 war 
schlecht, liebe Freunde.

Heutzutage sind die bibliographi-
schen Wege kürzer, die Zugriffsweisen 
zur Literatur vielfältiger als im Zeitalter 
dominierender Kartei- und Zettel-
kästen. Um so befremdlicher ist der 
»neue Trend«, der sich (auch) beim fo-
rensischen Textvergleich lautstark ma-
nifestiert: »Bibliographieren?-  Nein, 
danke!«

Leider standen auch mir in den letz-
ten fünf Jahren keine Heinzelmänn-
chen zur Seite, weder in der For-
schung noch in der Lehre oder Praxis; 
nicht bei der Literatursuche, nicht 
beim Aufbau einer Textsammlung ano-
nymer Schreiben, nicht bei der Imple-
mentierung von PC-Programmen und 
nicht bei der Erläuterung meiner Gut-
achten vor Gericht.

Der guten Ordnung halber sei ver-
merkt, daß meine Begegnung mit 
besagtem Germanisten nachweisbar 
deutlich vor Brückners und Wetzens 
»eingehender Befassung mit dem 
Thema«8 lag.

Aber auch die relativ kurze Dauer 
ihrer Beschäftigung mit der Forensi-
schen Linguistik hätte die beiden IDS- 
Wissenschaftler mitnichten der Mühe 
entheben dürfen, sich den einschlägi-
gen Forschungsstand-zumindest »in 
kleinen Dosen« -  anzueignen. Erst 
recht angesichts ihrer pauschalen Kri-
tik am »forensischen Textvergleich« 
und an den »linguistischen Gut-
achten«.

Nun wäre »den Verfechtern des 
Textvergleichs«9 hierzulande wirklich 
nichts lieber als eine etwas sachkundi-
gere (und damit vielleicht sogar kon- 13
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struktive) Kritik an ihren Methoden und 
Verfahren. Zu dieser Sachkunde soll-
ten wir unseren ganz wenigen grund-
sätzlichen Kritikern baldigst verhelfen. 
Dieser kurze Aufsatz ist ein erster 
bescheidener Versuch.10

In diesem Sinne sind zunächst ein-
mal alle hierangeführten Literatur-
hinweise den beiden IDS-Mitarbeitern 
ins Lastenheft zu schreiben. Vermut-
lich aber auch den wenigen Lingui-
sten, die Anfang Oktober letzten Jah-
res in Göttingen eine Art »bundesdeut-
scher Standortbestimmung« der Fo-
rensischen Linguistik versucht haben.

Lasset also, hochverehrte »Maestri 
critici«, uns »forensische Spinner« 
nicht länger allein im Regen stehen! 
Machet Euch zunächst die Anfänge so-
wohl der forensisch-linguistsichen 
»Wissenschaftsgeschichte« als auch 
der einschlägigen Kriminalgeschich-
te11 zueigen. Und strafet uns sodann 
erneut mit Eurer Strenge.
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